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erster Consul, an dm Volliiehungsrath der helvetischen

Rerpublik. Da der B. Reznha^d, der die Stelle

eines bevollmächtigten Ministers bey der helvetcschen

Regierung bekleidete, zu andern Verrichtungen berufen

worden ist, so bezeuge ich, daß er nie aufgehört hat,

die Achtung der französischen Regierung zu verdienen.

Ich Hesse, der B. Rein h a rd werde sich ebenfalls

die Achlung des Vollziehungsrathes erworben haben,

durch den Eifer, mit dem er seine Aufträge zum ge.

meinfgmcn Vortheil beyder Staaten erfüllt hat. Indem
jch ihm vom Vollziehungsrathe Abschied zu nehmen

vorschreibe, empfehle ich ihm zugleich ausdrüklich, diesem

Rache die Versicherung der aufrichtigsten Wünsche zu

erneuern, die ich ununterbrochen für das Wohl der

helvetischen Nation und ihrer Regierung thue.

Gegeben zu Paris im Regierungspallaste den azften

Thermidor im yten Jahr der französischen Republik.

(l?len August lgoi.) Bonaparte:"

Der B. Usteri, wirklicher Präsident des Vollz.

Raths, hielt darauf folgende Rebe an den Minister:
B. Minister!

„Als die einstweilige Regierung fo eben eingesejt

worden, kamen Sie in unsere Mitte. In den leztcn

Tagen dieses einstweiligen Zustandes, verlassen Sie uns

wieder, um die neue Bahn zu betreten, welche Ihnen

Ihre Regierung anweiset. Damals endigten sich eben

die Drangsale des Krieges, die uns beynahe zu Grunde

richteten; aber ihre unglüklichen Wirkungen, so wie

die unvermeidlichen Folgen der manchfaltigen révolu-

tionären Erschütterungen, haben während diesem Zeit-

räume nie aufgehört uns zu drücken. Die grösten

Schwierigkeiten umgaben die Regierung. Ihr Zufam.

mentressen vereitelte beständig alle ihre Bemühungen,

um für den seiner Natur nach ohnmächtigen Zustand

der Einstweiligkeit, einen festen und bleibenden zu er.

halten, einen solchen, der den Sieg der heiligen Sache

der Freyheit sichern und die Wünsche des Volkß erfüllen

könnte. Sie waren Zeuge, B. Minister, ihrer Anstren.

gang; Sie sind ihr oft durch Ihre Unterstützung zu

Hülfe gekommen; aber auch sehr oft mußten Sie die

Hindernisse bedauern, die alle ihre Bemühungen frucht,

ws machten. Die wohlwollenden und freundschaftlichen

Gesinnungen, die uns der erste Consul der französischen

Republik durch Sie bezeugen läßt, haben für uns

einen unschäzbaren Werth, besonders in dem Augen-

blicke, wo die Wiederherstellung Helvetiens im Werk

ist. Möchte die neue Ordnung der Dinge, der wir

entgegensehen, die Bande der Freundschaft und Einig,
keit, welche beyde Republiken verbinden, recht feste

zusammenziehen. Belieben Sie, B. Minister, dem erste»

Consul von Seite des Vollziehungsraths die Versicherung
seiner Ehrfurcht und der höchsten Achtung für feine
Person, fo wie seine eifrigsten Wünsche für feinen Ruhm,
mitzutheilen. Empfangen auch Sic, V- Minister, die
Versicherung! unstrer Achtung und unserer aufrichtigsten
Wünsche für Ihr Wohlseyn. Helvetien und seine Be.
wvhner können Ihrem Herzen nicht gleichgültig seyn.
Möge die Rükkehr seiner Ruhe und feines Wohlstandes
Sie bald erfreuen, und für das schmerzliche Andenken
an feine jetzige Lage schadlos halten!

Gesetzgebender Rath, 4. September.
(Fortsetzung.)

(Fortsetzung des Gutachtens der Minderheit der Finanz,
Commißion, das Begehren der Gemeinde CorcelleS
die Sonderling der Gcmeindsgüter von Peterlingen
betreffend.)

Will man nun den Einwohnern von CorcelleS die

begehrte Sönderung der Gcmeindsgüter ohne alle Un«

terfuchung der Sache, ohne Kenntniß ihres Projekcss,
ohne Anhörung der Gegcngn'mde zugeben; wie wird
man cS künftighin jeden paar Hofbesitzern verweigern
mögen, die etwa von dem Hauptorte ihrer Gemeinde
entlegen sind?

Es ist hier nicht bloß um die Theilung gemeinsamer
Besitzungen zu thun, fondern es betritt auch die zwt.
scheu den Partheyen vorhandenen politischen Verhält,
nisse. Sollen Peterlingen und CorcelleS dessen unge.
achtet noch fernerhin nur eine Bürgerschaft ausmachen?
sollen sie nur einer Munizipalität unterworfen bleiben?
oder soll CorcelleS zu einer eignen besondern Gemeinde,

zu einer für sich bestehenden Bürgerschaft erhoben wer»
den? Diese und mehrere andere dahin .einschlagende

Fragen stnd auf das genaueste mit der Frage von der

Theilung ihrer Gemeingüter verbunden; wenn man
also auf diese erkennen will, sollte man doch auch über

jene einige Auskunft haben. Es dürften sich leicht bey

der Ausführung der Sache mancherley Schwierigkeiten
erzeigen, an die jezt nicht gebacht wird. Dies ist um
so mehr zu erwarten, da dies Theilungsbegehren derer

von CorcelleS keine ganz neue Sache ist. Im I. ,78»
wurden sie von dem Rath von Bern auf die Gegenvor.
stellung und das Rechtvorfchiagen der Stadt Peterlin«.

gen in einem ähnlichen Gesuche abgewiesen.

(Die Fortsetzung foigt.)
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Freytag, den 9 October 1801. Siebentes Quartal. De» 16 Vendémiaire. X.

Gesetzgebender Rath, 4. Sept.
Fortsetzung.

(Beschluß des Gutachtens der Minderheit der Finanz.
Comiwßion, das Begehren der Gemeinde Corcelles,

die Sönderung der Gemeindgüter von Peleriingen
betreffend.)

Allein auch ohne Rüksicht der politischen oder bür.

gcrlichen Verhältnisse, scheint es der guten Ordnung
und dem gewohnten Geschäftsgange angemess» zu seyn,

daß nicht blos der Grundsatz dcr Theilung erkennt

werde, sondern daß man zugleich auch die Art der

Theilung selbst festsetze. Das Gesetz vom 15. Dec. igoo
foderl dieses ganz bestimmt von den viel minder wichti.
gen Theilungen von Almenten, die nach Gerechtigkei-
ten besessen werden, und wir haben schon oft die Er-
fahrung zu machen Gelegenheit gehabt, daß diese Fode-

rung sehr zwekmäßig sey, weswegen auch noch keine

Vertheilung bewilliget worden ist, man habe denn

vorher das Thcilungsprojckt selbst anverlangt. So-
dann fodert eben dieses Gesetz auch ferner die Mitthei-
lung des Theilungsvrojekcs an die Opponenten und

Anbegehrung ihrer Gegengründe. Keine dieser Vor-
schrillen wird man aber bey diesem wichtigen Falle
unbeobachtet wissen wollen? Das Gemeindegut von
Peterlingen besteht nicht etwa blos in einer schlechten

Alment, sondern in sehr beträchtlichen Liegenschaften,

Feldern, Wcyden, Waldungen IN der Nähe der Stadt,
in mehrern Stadtgebäuden, in vielen Jucharten der

besten Reben im Reisthal und endlich in namhaften
Capitalien. Da sollte man nun doch wissen, was und

wie viel davon die Einwohner von Corcelles ansprechen?

Ihre Ausgeschossenen sagen zwar freylich, daß sie mäßig

und billig seyn werden; sie haben sich auch bereits zu

einem schiedsrichterlichen Spruche verpsschtct. Aber

sollte es nicht sicherer gegangen seyn, wenn sie vorerst

anzeigen müßten, was sie begehren?

Eben eine solche Declaration und Specification ist
es auch was Peterlingen in ihrer vor wenigen Tagen
eingegebenen Petition anverlangt. Freylich ist das
Benehmen der dortigen Gemeindskammer, daß sie mit
ihrer Beantwortung so lange angestanden hat, unv am
Ende blos mit einer dilatorischen Einwendung einlangte,
die sie längstens hätte eingeben können, nicht zu ent-
schuldigen. Sie hat unstreitig an schuldiger Achtung
gefehlt; allein sie hat doch der lezten Auffoderung in
so weit Folge geleistet, daß sie eine Antwort eingereicht
hat und in derselben die Beleuchtung und Bestreitung
des gegnerischen Begehrens verspricht, sobald dasselbe

bestimmt articulirl werde eingegeben worden seyn.

Da nun dieses nicht nur der sicherere Weg, tondes
wenn man nach der Analogie des Gesetzes vom 15.
Dec. 1800 urtheilt, auch dcr gesetzliche Weg ist; so

möchte die Minorität Ihrer Fmanzcommißian der
Stadt Peterlingen i» so weit enlsvrrch.n: Daß die
Petenten gehalten seyn sollen, ihr ihren SonberungS.
Projekt in 8 Tagen Zeit einzugeben, daß denn aver
sie, die Stadt Pcterlmgen, gehalten seyn solle, inner,
halb gleicher Zeitfrist ihre allfälligcn W.'igerungsgründe
dagegen einzusenden.

Ohne das könnte man leicht in Fall kommen, einen

vielleicht übereilt abgefaßten Beschluß wieder zurükneh.
men zu müssen. Peterlingen, das im Grund doch
unverhört verurtheilt wurde, könnte.eine Revision anbe.
gehren, a LîelarL male mf-zrmavc» sä LivlarLm mslius
insormsncium appellwen, und solche Gründe anführen,
die vielleicht zur Rüknahme des erster,! Beschlusses be.

wegen würden.

Botschaft.
B. Vollz. Rathe! Auf die Petition der Bürger von

Corcelles, welche die Theilung ihrer mit dcr Stadt
Peterlingen gemeinsam besitzenden Gemeindgüter anbe«

gehren, ist endlich von der Gemeindskammer von Pe-
I terlingen ein: Antwort eingelangt, die wesentlich dahin
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geht, daß die Betraten aufgesobert werden möchten, I

sich bestimmt zu erklären, was und wie sie theilen wol»
^

len, danut sie denn auch ihre allfällige Gegeuvorstel-

lung und Weigerungsgründe bestimmt darauf einrich-

ten können.

Da nun dieses Begehren zu Aufheiterung und Ab»

kürzung der Sache dienet, überdem auch dem gcsetzg.

Ralh billig zu seyn scheint, und mit der wegen Ver-
Heilung der nach Rechtsamen besitzenden gemeinen

Güter gesetzlich gegebenen Vorschrift übereinstimmt, so

hat der gesctzg, Rath nicht angestanden, diestm Ansu.

chen zu entsprechen.

Sie werden daher eingeladen B. V, R, die Petenten

aufzufodern, daß sie eine alle ihre Federungen enthal.
tende Projekttheilung, mit beygefügter Anzeige ihrer
künftigen politischen und bürgerrechtlichen Verhältnisse

zu der Stadt Peterlingen, abfassen und solche inner

acht Tagen Zeit dieser Stadt mittheilen, damit dann

dieselbe ebenfalls in acht Tagen Zeit darauf antworte
und ihre Gegenvorstellung an die Regierung geian-

gen lasse.

Sie belieben demnach B- V. R. diese Auffodernng

an beyde Partheyen ergehen zu lassen, und der betref.

senden Behörde die beförderliche Einsendung der. erhal.
tendcn Schriften anzubefehlen, seiner Zeit dann diesel,

ben dem gesctzgeb. Rath ungesäumt zu übermachen.

Der Rath nimmt den Antrag der Mehrheit und die

von ihr vorgeschlagne Botschaft an.

Folgendes Gutachten der Finanzcommißion wird in

Berathung und hierauf angenommen:

B. Gesetzgeber l Im Bezirk Murten Cant. Fryburg
sind einige Zehnden gelegen, welche vordem aus Bern
abgerichtet wurden, theils in das Stiftamt, theils in

las Bauamt.

Bey nunmehr bis auf einen gewissen Grad wieder

eingeführten Zehnden, verlangten die Schaffner dieser

Berner Verwaltungen, den Ertrag gedachter Zehnden

zum Besten ihrer Cassen beziehen zu können, ein Bc-
gehren, worin sie von der bernerischen Verw. Kammer
»nterstüzt würben. Die Verw. Kammer von Fryburg
hingegen machte als Territorialbekörde Anspruch auf
eben diese Zehnden. Sie machte auch die Sache dem

Finanzministerium anhängig, erhielt aber im Namen
des Voliz. NalhS die Weisung, daß der Ertrag dieser

Zehnden einstweilen noch auf Bern abgeliefert werden

solle. Mit diesem Bescheid nicht zufrieden, wendet

sich jczt die Verw. Kammer von Fryburg an Sie V. G.

in der Erwartung, daß Sie ihr diese Zehnden zuspre.
chen werden.

Aus den beyliegenden Akten ergiebt es sich, daß daS

Bauamt und das Stiftamt in Bern, die als besv».
der« Stiftungsgüter angeschen werden müssn, jenes
zu Bestreitung der Stadtbaukosten, dieses vorzüglich
zu Besoldung der Schul - und Religionslchrcr bestimmt,
vbschon sie dermal von der Verw. Kammer admimstrirt
worden, dennoch von der Gemeindskammer in Bern
als Stabtgui in Anspruch genommen werden, und
daß es vorzüglich mit aus diesem Grunde geschah,
daß der Vollz. Ralh beschlossen hat, die zu derselben«

gehörigen Zehnden einstweilen noch darein fliesten zu
lassen. Die Verw. Kammer von Fryburg hingegen
behauptet, diese Zehnden wären kein Eigenthum der

Stadt Bern, sondern ein Nationalgut, dessen Verwal,
tung und Beziehung ihnen als Territorialbehsrde zu-
komme. Ihr Begehren wäre auch um so billiger, da
sie mehrere Pfarrcven des Cantons Fryburg, welche
vormals einen Theil ihrer Pensionen aus diesen Stif»
tungsgütern bezogen, in den lczrcn Jahren immerhin
aus ihrer Cantonscassa besoldet hätten.

Ihre Finanzcommißion findet jedoch, daß der Vollz.
Rath wohl gethan habe, über die Frage: wem diese

Stiftungen zugehören sollen, dermal noch nicht zu
präjudiciren, sondern altes in Statu quo zu lassen.

Bey dem Sönderungsgeschäste wird dann die Eigen,
thumsfrage über diese Stiftungsgüter schon zur Sprache
kommen. Bisdahin bleiben sie unter der Administra,
tion der bernerischen Verw. Kammer, und dem Staat
gilt es am Ende gleich viel: ob die Zehnden von dieser
oder jener Kammer bezogen werden? Sollte je das
einte oder andere dieser Stiftungsgüter der Stadt Bern
zugesprochen werden, so könnte die Wiederabtretung
zu voreilig veräußerter Zehnden leicht zu unbeliebigen

Irrungen Anlaß geben und sie würde auch unnölhigs
Kosten und Bemühungen verursacht haben. Aber gesezt

diese Stiftungen bleiben der Nation, so würde es sich

noch immer fragen: Ob es nicht bis zu einer zu tres-
senden gänzlichen Liquidation am klügsten gethan wäre,
die bisherigen Schaffner noch ferner beziehen zu lassen,

was sie bisanhin zu beziehe» gewohnt waren?
Auf alle Fälle aber scheint es Ihrer Finanzcom»

mißion, daß dies ein Gegenstand sey, der gänzlich-'
von der Vollziehung abHange, als welcher die Admi-
nistration des der Nation zukommenden Vermögens -

zngehörc, und weicher auch bisanhin das Sönderungs--
Geschäft der. Stadtgütcr von dem Slaatsvcrmögew!
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gänzlich überlassen worden ist. Ihre Finanzcommißlsn

trägt dah^r darauf an, in das Begehren der Verw.
Kammer von Fryburg nicht einzulreten, und es somit

bey der im Namen der Vollziehung ertheilten ministe,

ricllen Weisung zu belassen.

Gesetzgebender Rath, 5. September.
Präsident: Lüthard.

Folgendes von der Criminalgesetzgeb. Commißion

angetragne Dccret wird in Berathung und hieraus

angenommen:
Der gesetzg. Rath — Auf die Botschaft des Vollz-

Raths vom 22. Aug. >8ol enthaltend den Vorschlag,
die Magdal. Molliet geb. Eachet, wohnhaft in der

Gemeinde Cerniat C. Fryburg zu begnadigen, welche

wegen eines Diebstahls zweyer silberner Schnallen und

eines Hemdes durch Urtheil des Cantonsgerichts von

Fryburg vom 9. Brachm. 1801 zu zjähriger Einsper-

rung in ein Zuchthaus verfällt wurde;
Nach angehörtem Bericht der Commißion über die

peinliche Rechtspflege;

In Erwägung des augenbliklichen Geständnisses und

der Reue der Bittstellerin, ihrer Schwangerschaft und

derZcugtt sse guterAuffuhiung, welche sie vorgewiesen hat,

verordnet:
Der Magdalena Molliet geb. Gachet ist die Strafe

der ziähngcn Einsperrung i» ein Zuchthaus, wozu
fie durch das Urtheil des Cantonsgerichts von

Fryburg vom 9. Brachm. iZor verfällt wurde,
nachgelass n; jedoch so, daß sie für die gleiche Zeit
von ; Jahren unter die Aufsicht der Behörden
ihres Wohnorts gesezt seyn soll.

Folgendes Gutachten der Finanzcommißion wird in

Berathung und hierauf angenommen:
B- Gesetzgeber! Hier folgt ein Verzeichniß derjeni-

gen St. Gallischen Güter, so der Vollz. Rath mit
einer Botschaft begleitet unter dem 24. Aug. an Sie
übcrfandt hat, mit der Einladung, solche zu ratifies
ren, da dringende Schulden des Sr. Gallischen Stifts
zu tilgen seyen, und das Resultat der zweyten Ver-
steigcrung nun zeige, daß bey der leiten Versteigerung

theils vollständig, theils beynahe sie ihren Werth erreicht

haben. Unterm 26. Aug. haben Sie sowohl benannte

Botschaft mit den beygefügten Stcigerungsberichten

dieser St. Gallischen Güter Ihrer Fiiianzcommißlon

zur nähern Prüfung überwiesen; sie hat nun die Ehre,

Ahnen ihr Befinden hierüber mitzutheile».

(Tste Fortsetzung folgt.)/

Weitere von der zu Revision des Mnnizipali-
tätsgefttzes medergesezten Comißiou des ge-
fttzg. Rälhes vorgetragene Gefetzvvrschläge.

Gesezvorschlag
über die Verpflegung der Armen.
Der gesetzgebende Rath --- Nach Anhörung seiner

zu Revision des Munizivalltätsgefttzes vexordnele» Com,
mißion,

In Erwägung, daß es dem Staat obliegt, solche

Anstalten zu treffen, daß diejenigen wahrhast Bedürft-
tigen, welche durch Alter, Krankheit und Üuvermö»

gen ausser Stand sind, sich ihren Unterhalt zu vcrschaf.-
sen, nach Nolhdurst verpflegt werden;

In Erwägung daß ihm ferner obliegt, zu lcich»-

tercr Verpflegung armer Kranken allgemeine Spitälan--
stallen zu errichten;

In Erwägung daß er auch dafür ZU sorgen hat,,
daß den Arbeitsfähigen, die durch unvochergeschene
Umstände ohne Arbeit, und so fort ohne Verdienst sich'

befinden, Arbeit und nothdürfffgcs Verdienst verschifft
werde, beschließt:

r. Jede Gemeinde, welche nach den bisherigen Ge.-
setzen schuldig war, ihre verarmten Heimath. oder
Gcmcindsgenossen zu verpflegen, ist noch fernerhin zu'
dieser Verpflegung gehalten.

2. Gleicher Gestalt soll in allen übrige» Gegenden'
Helvetiens die Pflicht der Unterstützung der armen Ge-'
meinv. oder HeimatSgenosscn gleichfalls ihren Gemein.-
den auferlegt seyn.

z. Sind als Gemeinds - oder Heimathsqenossen einer
Gemeinde anzusehen, diejenigen, so noch dermal in'
solcher das Hcimathsrecht besitzen, oder von Gemeinds-'
oder Heimathsgenvssen abstammen, Sach sey denn,-
daß sie oder die, von denen sie abstammen, mit dem

Hcimathsrecht ihrer Gemeinde auch das ihr vormalige'
Laudrecht der Lanbherrschaft, unter deren sie stunden,-

mit verloren haben. In Zukunft wird das Heimakh.
recht erworben, durch Abstammung von Heimaisg --
»offen, durch gesetzliche Annahme, und endlich durch'
zehnjährigen Nicderaufenthalt, wenn nemlich jemand
während dieser Zeit ohne Einlag eines Heimatscheines,-
in jener Gemeinde geduldet worden.

4. Wenn über die Frage: ob jemanden ein Hei-
n'.alrechl zustehe oder nicht, Streit entsteht so wird >

dieselbe durch die ordentlichen Ncchtstribunalien cnt.-
schieden.

4/ a) Mehreren Gemeinden, die jede ein besonderes

Hàatrecht haben, ist gestattet, sich zu Bildung cineZ -


	Gesetzgebender Rath

